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Streichung Kindergeld bei eigenen Einkünften der Kinder nicht verfassungswidrig 
 
Die Streichung von Kindergeld bei eigenen Einkünften der Kinder und Überschreitung der 
Einkunftsgrenze von derzeit 7.680 Euro im Kalenderjahr ist nicht verfassungswidrig. Das 
Bundesverfassungsgericht hat, nach mehreren bestätigten Urteilen des Bundesfinanzhofes eine 
Verfassungsbeschwerde diesbezüglich abgewiesen. 
 
Bestätigt wurde, dass selbst ein nur geringfügiges Überschreiten der schädlichen 
Jahreseinkunftsgrenze zum vollständigen Wegfall der Kindervergünstigungen führt. 
(2 BVR 1874/08 vom 6.April 2009) 
 


